






den folgenden Personen, die die 
Deutsche Krebshilfe in ihrem 
Testament bedacht haben:

Albrecht, Margarete Stuttgart | Angermann, 
Rolf Düsseldorf | Aust, Johanna Weiden | 
Barckmann, Kurt Hamburg | Becker, Irmgard 
Bruchsal | Beidenhauser, Anna Pöttmes-
Schorn | Bramer, Johann Peter Hürth | Bus-
senius, Katharina Nideggen | Derichs, Maria 
Köln | Dorn, Horst Berlin | Düpmann, Elisabeth 
Rheda-Wiedenbrück | Falk, Toska Röthen-
bach | Fellerhoff, Therese Anna Oberhausen | 
Fiehn, Helga Gerda Hamburg | Giese, Elfriede 
Quickborn | Grotelüschen, Irene Wildeshau-
sen | Hammele, Christa Hamburg | Harten, 
Helene Lengerich | Hasebrink-Diebels, Helga 
Issum | Heimann, Erna Grünenplan | Herud, 
Elisabeth Bad Boll | Homberg, Katalin Heil-
bronn | Hoppenrath, Ursula Remshalden 
| Huber, Anna Lenningen | Huck, Hedwig 
Gundelfingen | Jelinek, Frieda Augsburg | 
Keller, Maria Steinbach | Kikel, Peter John 
Bad Neuenahr | Klein, Maria Königswinter | 
Knoll, Dieter Berlin | Kubin, Gertrude Göp-
pingen | Langsteiner, Maria München | Mar-
tin, Helene Groß-Gerau | Muders, Horst Mi-
chael Neuwied | Müller, Anna Bad Pyrmont | 
Nachtsheim, Elli Wuppertal | Niessner, Berta 
Kassel | Niggemann, Elisabeth Euskirchen | 
Nitzke, Gisela Berlin | Pagel, Dr. med., Si-
grid  Wolfenbüttel | Pfitzke, Waltraud Berlin 
| Popp, Karl Anton Leipzig | Preßler, Frieda 
Langenhagen | Rabe, Hannelore Remscheid 
| Reiner, Siegfried Münsingen | Reiser, Anna 
Maria München | Rommerskirchen, Maria 
Mönchengladbach | Ruffner, Jürgen Stuttgart 
| Sauermann, Marta Franziska Schweinfurt 
| Schmolz, Ingeburg Brühl | Schöwe, Karl-
Heinz Berlin |  Schreeb, Helmut Dormagen 
|  Schultze, Liesbeth Beelitz | Schusta, Wal-
ter Bad Neustadt | Seyfarth, Johanna Bonn 
| Soetebeer, Johanne Bad Harzburg | Sowa, 
Siegrid Faßberg | Sportolaro, Rino Saarbrü-
cken | Steffen, Irmgard Kiel | Stenz, Maria 
Augsburg | Stumbeck, Elisabeth Bad Wiessee 
| Terwellen, Elisabeth Bottrop | Tschirner, 
Ursula Saarbrücken | Ullrich, Maria Heidel-
berg | Wieland, Edith Münster | Wurm, Marie 
Memmingen | Zerna, Doris Berlin | Zugreif, 
Ernst-August Großalmerode.

Wir danken
Ein Leser fragt:

Ich trage mich mit dem Gedanken, 
Mitte des Jahres eine Stiftung zu 
Gunsten der Deutschen Krebshilfe 
zu gründen. Das eingezahlte Kapital 
wird dazu verwendet, Überschüsse 
zu bilden, die in die Deutsche Krebs-
hilfe fließen. Bleibt der Stock ge-
nerell unberührt beziehungsweise 
gebunden, gibt es eine Laufzeitbe-
grenzung und ist die Rückforderung 
zum Beispiel in einer Notsituation 
möglich?
Karl Günter Rabe, Monheim 
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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Erbschaften und Vermächtnisse stellten auch im letzten Jahr den größten 
Posten unter den Einnahmen der Deutschen Krebshilfe dar – aus weit 
über 400 Erbschaften und Vermächtnissen erhielten wir 39,2 Millionen 
Euro. Was diesen Einnahmeposten betrifft, hat die Deutsche Krebshilfe 
damit im bundesweiten Vergleich mit anderen gemeinnützigen Organisa-
tionen weiterhin eine Spitzenposition inne. Erbschaften machen fast die 
Hälfte unserer Einnahmen aus. Gerade diese Spenden zeigen einmal mehr, 
wie viel Vertrauen die Menschen in unsere Arbeit haben: Sie wollen mit 
ihren Lebensersparnissen den Kampf gegen die Krebskrankheiten voran 
bringen und anderen Menschen auch über ihren eigenen Tod hinaus helfen. 

Die uns anvertrauten Gelder aus Erbschaften und Vermächtnissen fließen 
zum größten Teil in die Krebsforschung. Auch im letzten Jahr konnten wir 
damit zahlreiche Forschungsprojekte unterstützen und neue wissenschaft-
liche Verbundprojekte auf den Weg bringen. Einen Überblick über unsere 
Forschungsaktivitäten gibt Ihnen unser aktueller Geschäftsbericht, den Sie 
kostenfrei bei uns anfordern können. 

Wenn auch Sie sich mit dem Gedanken tragen, die Deutsche Krebshilfe 
in Ihrem Testament zu bedenken oder wenn Sie grundsätzliche Fragen zu 
Erbschaften, Vermächtnissen oder Stiftungen haben, schreiben Sie uns, 
schicken Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne. 

Friedrich Carl Janssen 

Friedrich Carl Janssen,
Vorsitzender des Vorstandes 

der Deutschen Krebshilfe

So erreichen Sie uns: Deutsche Krebshilfe, Herrn Rechtsanwalt Martin Friedrich, Buschstraße 32, 
53113 Bonn, E-Mail: friedrich@krebshilfe.de. Geben Sie bitte auch an, ob Sie damit einver-
standen sind, dass wir Ihren Brief gegebenenfalls auf diesen Seiten veröffentlichen.

Unser Experte antwortet:

Um der Deutschen Krebshilfe Ihre Eigentumswohnung zu vermachen, müssen Sie ein 
Testament errichten. In Ihrem Testament sollten Sie klar zwischen dem Erben und 
dem Vermächtnisnehmer unterscheiden. Der Erbe wird Ihr so genannter Gesamt-
rechtsnachfolger, das heißt, er rückt in alle Ihre Rechte und Pflichten ein. Der Ver-
mächtnisnehmer dagegen erhält nur einen so genannten schuldrechtlichen Anspruch 
gegen den Erben auf Erfüllung des Vermächtnisses. Pflichten, wie beispielsweise die 
Grabpflege, Haushaltsauflösung oder Erfüllung anderer Nachlassverbindlichkeiten, 
erwachsen dem Vermächtnisnehmer nicht. Sie sprechen in Ihrem Schreiben davon, 
dass Sie der Deutschen Krebshilfe Ihre Eigentumswohnung „vermachen“ wollen. 
Wenn Sie also die Deutsche Krebshilfe als Vermächtnisnehmer einsetzen möchten, 
müssen Sie noch einen Erben aussuchen. Für diesen Erben verbliebe dann Ihr üb-
riges Vermögen wie zum Beispiel Bankguthaben, Hausrat oder Schmuck. Sie können 
selbstverständlich auch weitere Vermächtnisse aussetzen und beispielsweise den 
Schmuck einer bestimmten Person zuweisen. Egal, ob die Deutsche Krebshilfe Erbe 
oder Vermächtnisnehmer wird, sind alle Erwerbe für die Deutsche Krebshilfe von der 
Erbschaftsteuer befreit. Es werden also keine Steuern fällig.

Eine Leserin fragt:

Ich möchte meine Eigentumswoh-
nung der Deutschen Krebshilfe ver-
machen. Ist das möglich? Was ist zu 
beachten? Werden Steuern fällig? 

Ingeborg Sieberichs, Berlin

Stiften und Vererben
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Stiften und Vererben

Deutsche KinderKrebs-
hilfe erbt Kunstsamm-
lung Schuster  
Die Kölner Kunstsammlerin Jutta 
Schuster hinterließ der Deutschen 
KinderKrebshilfe ihre weit über das 
Rheinland hinaus bekannte Kunst- 
sammlung: Porzellan, Gläser, Mini-
aturen, sächsische Möbel, Gemälde, 
Aquarelle, Zeichnungen und vieles 
mehr werden seit Frühjahr 2008 
vom Auktionshaus Lempertz in 
Köln, einer Auflage von Frau Schu-
ster entsprechend, versteigert. In 
fünf Auktionen konnte bereits ein 
Gesamterlös von über einer Million 
Euro erzielt werden.
Den Grundstein der Sammlung legte 
bereits der Vater von Jutta Schuster, 
der Leipziger Bankier Johannes Leh-
mann. Er vermachte 1971 die Samm-

Unser Experte antwortet:

Das Stiftungskapital bleibt tatsäch-
lich unberührt, das heißt, es darf 
nicht ausgeschüttet werden. Ledig-
lich Umschichtungen, zum Beispiel 
der Wechsel einer Kapitalanlage, sind 
zulässig. Die Laufzeit der Stiftung 

lung zu gleichen Teilen an seine 
beiden Töchter. Die eine Hälfte ging 
später geschlossen an das Landes-
museum Sachsen-Anhalt in Halle. 
Die andere Hälfte wurde vom Ehe-
paar Schuster bewahrt und bis zu 
Jutta Schusters Tod im vergangenen 
Jahr laufend erweitert. Kataloge mit 
Stücken der Sammlung und wei-
tere Informationen erhalten Sie bei: 
Kunsthaus Lempertz, Neumarkt 3, 
50667 Köln. Die nächste Auktion 
mit Stücken der Sammlung Schuster 
findet im Herbst 2008 statt.

können Sie bestimmen. Wir emp-
fehlen Laufzeiten von mindestens 
zehn Jahren. Üblich sind hier 15, 20 
bis hin zu 30 Jahren, und zwar ge-
rechnet nicht ab Stiftungsgründung, 
sondern ab dem Tod des Stifters. 
Grundsätzlich kann die Stiftung auch 
auf unbegrenzte Zeit errichtet wer-
den. Das eingezahlte Stiftungskapi-
tal ist Ihrem Vermögen grundsätzlich 
endgültig entzogen. Zwar enthält 
das Bürgerliche Gesetzbuch beim 
Schenkungsrecht eine Regelung zur 
Rückforderung einer Schenkung bei 
Verarmung des Schenkers. Doch ist 
es in der Rechtslehre umstritten, ob 
diese Vorschrift auf ein Stiftungsge-
schäft überhaupt anwendbar ist. Es 
wird daher empfohlen, die Stiftung 
entweder von vorhinein geringer zu 
dotieren oder in der Stiftungssatzung 
vorsorglich Anordnungen für diesen 
Fall, etwa durch Erlaubnis einer Sat-
zungsänderung, zu treffen.
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